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Fachkräfteanteil 0% 10% 50% 50% 70% 100% 

Gruppengröße 22 22 22 15i 15ii 15iii 

Doppelbesetzungen in Wochenstunden 0 5 8 10 10 10 

Kooperationszeit in Wochenstunden 1 1 1 1 1 1 

Mind. ein Kooperationspartneriv 1 1 1 1 1 1 

Wohlbefinden 
und 
Persönlichkeits-
entwicklung 

Partizipation und Demokratiebildung       

mind. x Angebote zur Gesundheits- und 
Persönlichkeitsförderung (mind. eine Stunde 

Bewegung/Sport) 

pro Woche, gesunde Ernährung (nach DGE-
Standards), Präventionsmaßnahmen z. B. 
sicheren Umgang mit Medien fördern ab 

Klassenstufe 3) 

1 2 2 3 3 3 

Zeiträume für freies Spiel schaffen und 
pädagogisch begleiten 

      

Mittagessen       

Kompetenz-  

und Leistungs-
entwicklung 

Mind. x Angebote aus dem Bereich 
Sprachförderung, basale Kompetenzen 

Mathematik, basale Kompetenzen Deutsch 
0 1 2 2 3 3 

Lernbegleitung (z. B. Hausaufgabenhilfe)       

mind. x Angebote aus dem Bereich MINT, BNE, 
LdE, Musik, kulturelle Bildung 

0 0 1 1 2 2 

Fortbildungskonzept für das pädagogisch tätige 
Personal (insb. Personal ohne päd. 

Qualifikation) 
      

Chancen-
gerechtigkeit 

Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung       

mind. x Angebote unter Einbeziehung 
außerschulischer Lernorte pro Halbjahr 

0 1 1 1 2 2 

 

i Die Gruppengröße soll für mindestens zwei Zeitstunden täglich 15 SuS nicht übersteigen. 
ii Die Gruppengröße soll für mindestens zwei Zeitstunden täglich 15 SuS nicht übersteigen. 

                                                           

Anlage 3 0513/2023/DS



                                                                                                                                                                                     
iii Die Gruppengröße soll für mindestens zwei Zeitstunden täglich 15 SuS nicht übersteigen. 
iv Sofern kein oder ein für den Träger i.S. der Ziff. 1.1.1 c kostenfreies Angebot mit außerschulischem 
Kooperationspartner zustande kommt, müssen die Kooperationspauschalen zurückerstattet werden.  




